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93ttitbeêgefeh
Jetreffenii Me Weit in bot Sccürtte«

(Dom J8,3ttli (9W).
(@<hlu&.)

III. 13 efcfyäflifting won toetbltcÇen perfottett.
9Irt. 65. äßeibltche ißerfonen bürfen zur Rächt« uttb

jur ©onntagSarbeit nicht oerwenbet werben.
®er VunbeSrat bezeichnet diejenigen gabriïationS«

jmeige unb ©errietuttgen, bei betten weibliche Sßerfonen
überhaupt nicht oerwenbet werben bürfen.

Art. 66. Sie VadE)truhe für weibliche Vet fönen muß
roenigfienS elf aufeinanbetfolgenbe ©tunben betragen
unb in allen gälten, namentlich auch wenn ber Seginn
ober ber Schluß ber SageSarbeit oerfdfjoben ober ber
5tt>elfdfjidf)tige SageSbetrteb eingeführt (Art. 47, Ht a unb c)
Me Bett t>on je^n H^r abends bis fünf Uffr morgenS
in fich fd&ließen.

gn Verbindung mit ber Vewißiung non Überzelt«
arbeit fann bie elfftünbige Sauer ber Vadfjtruhe für
feäijig Sage im Bahr auf zehn ©tunben nerfürjt werben,
gür gabrilen, in benen bie Verarbeitung oon Roh«
materialien ober non in ber Verarbeitung begriffenen
Materialien ftatifinbet, bie einem feßr raffen Verderben
auêgefe^t ftnb, îann bie Verfügung auf jetjn ©tunben
nom VunbeSrate auf längere Bett ausgedehnt werben,
toenn fte zur Verhütung etneS fonfi unoermetblidhen Ver-
IufteS an biefen Sftaterialien erforderlich ift.

Art. 67. Ste Verlängerung ber normalen 3Crbeit§=
bauer barf im gangen für weibliche Verfonen nid^t mehr
al§ hunberfunboterjig ©tunben im Bahre betragen.

Art. 68. Arbeiterinnen, bie ein ftauSmefen ju be«

Jorgen haben, bürfen ju ben ^)ütf§arbeiten nidht oer«
roetibet werben, foweit btefe bie Sauer ber normalen
SageSarbeit überfdhreiten.

Veträgt bie SJÎittagëpaufe nicïjt wenigftenS anbert«
halb ©tunben, fo bürfen fte bie Arbeit etne halbe ©tunbe
oor Veglnn ber ißaufe oerlaffen.

Vach Ablauf oon fünf Bahren, nom Bnlrafttreten
biefeS ArtiîelS an geregnet, ift biefen Arbeiterinnen auf
ihren SBunfch ber ©amStagnachmittag freizugeben.

Art. 69. SEßödhnertnnen bürfen con ihrer Rieberïunft
an fedh§ SBodhen lang in ber gabriE nidEjt befdhäftigt
roerben; auf ihren SSBunfdh foil biefe Bett bis auf acht
äBodjen cerlängert werben.

@S barf ihnen währenb biefer Bett ober auf einen
Sermht, ber in biefe Bett fällt, nicht gefünbigt werben.

®er 3ioilftanbSbeamte, bem bie Oeburt angezeigt
roirb, hat ihnen zuhanden beS gabriünhaberS baS Saturn
ber Rieberïunft unentgeltlich ju befdheinigen.

Ser gabriîinhaber foil über bie 2Böcf)nertnnen ein
AerjetchniS führen.

©dhwangere bürfen auf bloße Anzeige hin bie Arbeit
oorübergehenb oerlaffen ober oon ihr wegbleiben. @S

barf ihnen deshalb nidht gefünbigt werben.

IV. Defchäfiigung »Ott jugendliche« -perfonett.
Art. 70. Hlnber, bie baS oierjehnte AlterSjahr noch

Weht jurücfgelegt hoben ober über biefeS Alter hinaus
Sum täglichen ©chulbefudf) gefeßlich oerpflidhtet ftnb,
ourfert zur Arbeit in gabrifen nicht oerwenbet werben.

Ser Aufenthalt foldher Hinder in ben Arbeitsräumen
»fi nicht geftattet.

Art. 71. Verfonen, bie baS achtzehnte AlterSjahr
na<h nidht jurficfgelegt hoben, bürfen zur Racî)t« unb
Sur ©onntagSarbeit nidht oerwenbet'werben.

Verfonen, bie baS fedhzehnte AlterSjahr nod) nicht
Surucfgelegt haben, bürfen außerdem nicht ju ben bie

Sauer ber normalen SageSarbeit ü6erfdE>rettenben Arbeiten
(Art. 48 unb 64) oerwenbet werben.

Ser VunbeSrat bezeichnet diejenigen gabriïationS«
Zweige unb Verrichtungen, bei benen Verfonen unter
fedhzehn Bohren überhaupt nidht oerwenbet werben bürfen.

Art. 72. Btt ber Veginn ober ber Schluß ber
SageSarbeit oetfdhoben ober ber gmeifdfjid^tige SageSbe«
trieb eingeführt (Art. 47, (it. a unb c), fo muß bie Rächt»
ruhe für Verfonen unter achtzehn Bahlen wenigftenS
elf aufeinanberfolgenbe ©tunben betragen unb bie 3eit
oon z«hn Uhr abenbS bis fünf Uhr morgenS in fidh
fdhliefjen.

gür Verfonen unter fechzehn Bahren muß bie Rächt«
ruhe unter allen Umftänben wenigftenS elf aufeinander«
folgenbe ©tunben betragen unb bie Bett oon zehn Uhr
abenbS bis fünf Uhr morgenS in fidh fchlleßen.

Art. 73. Ser gabriîinhaber, ber Verfonen unter
achtzehn Bohren anfteHt, hot oon ihnen etnen Alters«
auSwetS zn oerlangen unb ihn in ber gabrif ben Auf«
fichtSorganen zur ©tnficht bereitzuhalten.

Siefer Ausweis ift oom gtoilfianbsbeamten beS ®e«
burtS» ober Heimatortes, für nidht in ber ©chweiz ge«

borene AuSlänber oon ber znftänbigen ißolizei6ehörbe
unentgeltlidh auSzuftellen.

Art. 74. Sie fantonalen öffentlich-rechtlichen Vor«
fdhriften über ©chul» unb Religionsunterricht bleiben
oorbehalten.

Art. 75. gür Verfonen unter fechzehn Bohren, bie

nidht Sehrlinge finb, foKen ber ©dhul« unb VeligionS«
Unterricht unb bie Arbeit in ber gabri! zufammen bie
Sauer ber normalen SageSarbeit nidht überfteigen.

Siefer Unterricht barf burdf) bie gabrifarbeit nidht
beetnträdhtigt werben.

Art. 76. Ser gabriîinhaber foil ben ißerfonen, bie
im fiebzehnten unb achtzehnten AlterSjahre flehen unb
nicht Sehrlinge ftnb, für ben Vefudh beruflichen Unter«
ridhtS, ber tn bie Bett ber gabriïarbeit fällt, wöchentlich
bis auf fünf ©tunben freigeben.

Art. 77. SaS SehroerhältniS ift burdh fchriftlichen
Vertrag zu regeln.

@S fleht unter ber Herrfchaft beS DbligationenredhtéS.
Vom gegenwärtigen ©efetje finben jebodh bie Veftimmungen
über ben Arbeiterf,dhuh Anwenbung.

Vis zum Bnîrafttreten eines VunbeSgefeheS über
baS SehrlingSwefen bleiben bie îantonalen öffentlich'
rechtlichen Vorfdhriften, befonberS biejenigen über bie

AuSbilbung, oorbehalten, foweit fie ben Vorfdhriften beS

DbligationenrechteS unb beS gegenwärtigen ©efe^eS nicht
wiberfprechen.

V. 2Hit ^abriEctt oerbunbette 2ttt ftalten,
Art. 78. Anftalten, bie ber gabriîinhaber für Unter«

îunft unb Verpflegung feiner Arbeiter unterhält, Jollen
ben gorberungen beS @efunbl)eitSfdhu^e§ entfprechen.

Sient bie Anftatt zur Verpflegung ber Arbeiter, fo
hat ber gabriîinhaber bafür zu Jorgen, baß oon ihr
geiftige ©etränEe nur bei SRahlzeiten oerabretcht werben.

Art. 79. Sie Arbeiter finb an ber Verwaltung oon
Waffen, bie für fie beftimmt finb unb oon ihnen Veiträge
erhalten, wenigftenS nach Maßgabe biefer Veiträge zu
beteiligen.

Ser gabriîinhaber hat ben Vertretern ber beteiligten
Arbeiter @tnfi<ht in bie oon ihm über btefe Waffen ge=

führten Rechnungen zu gewähren.
Art. 80. Ste Staffenftatuten finb ber ©enehmigung

ber ftantonSregierung unterfteHt.
Ste ÄantonSregterungen finb berechtigt, ©idherfieüung

beS Vermögens ber Waffen zu oerlangen unb darüber

Zu wadjen, baß im gaße ber Aujtöfung foldher Haffen

ihr Vermögen ftatutengemäß oerwenbet werbe. ;;
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Bundesgesetz
delreffeiid die Arbeit m de» ?Mde»

(vom (8. Juli MO.
(Schluß.)

III. Beschäftigung von weiblichen Personen.
Art. 65. Weibliche Personen dürfen zur Nacht- und

zur Sonntagsarbeit nicht verwendet werden.
Der Bundesrat bezeichnet diejenigen Fabrikations-

zweige und Verrichtungen, bei denen weibliche Personen
überhaupt nicht verwendet werden dürfen.

Art. 66. Die Nachtruhe für weibliche Personen muß
wenigstens elf aufeinanderfolgende Stunden betragen
und in allen Fällen, namentlich auch wenn der Beginn
oder der Schluß der Tagesarbeit verschoben oder der
zweischichtige Tagesbetrieb eingeführt (Art. 47, lit a und e)
die Zeit von zehn Uhr abends bis fünf Uhr morgens
in sich schließen.

In Verbindung mit der Bewilliung von Überzelt-
arbeit kann die elfstündige Dauer der Nachtruhe für
sechzig Tage im Jahr auf zehn Stunden verkürzt werden.
Für Fabriken, in denen die Verarbeitung von Roh-
Materialien oder von in der Verarbeitung begriffenen
Materialien stattfindet, die einem sehr raschen Verderben
ausgesetzt sind, kann die Verkürzung auf zehn Stunden
vom Bundesrate auf längere Zeit ausgedehnt werden,
wenn sie zur Verhütung eines sonst unvermeidlichen Ver-
lustes an diesen Materialien erforderlich ist.

Art. 67. Die Verlängerung der normalen Arbeits-
dauer darf im ganzen für weibliche Personen nicht mehr
als hundertundvierzig Stunden im Jahre betragen.

Art. 68. Arbeiterinnen, die ein Hauswesen zu be-
sorgen haben, dürfen zu den Hülfsarbeiten nicht ver-
wendet werden, soweit diese die Dauer der normalen
Tagesarbeit überschreiten.

Beträgt die Mittagspause nicht wenigstens ändert-
halb Stunden, so dürfen sie die Arbeit eine halbe Stunde
vor Beginn der Pause verlassen.

Nach Ablauf von fünf Jahren, vom Inkrafttreten
dieses Artikels an gerechnet, ist diesen Arbeiterinnen auf
ihren Wunsch der Samstagnachmittag freizugeben.

Art. 69. Wöchnerinnen dürfen von ihrer Niederkunft
an sechs Wochen lang in der Fabrik nicht beschäftigt
werden; auf ihren Wunsch soll diese Zeit bis auf acht
Wochen verlängert werden.

Es darf ihnen während dieser Zeit oder auf einen
Termin, der in diese Zeit fällt, nicht gekündigt werden.

Der Zivilstandsbeamte, dem die Geburt angezeigt
wird, hat ihnen zuhanden des Fabrikinhabers das Datum
der Niederkunft unentgeltlich zu bescheinigen.

Der Fabrikinhaber soll über die Wöchnerinnen ein
Verzeichnis führen.

Schwangere dürfen auf bloße Anzeige hin die Arbeit
vorübergehend verlassen oder von ihr wegbleiben. Es
darf ihnen deshalb nicht gekündigt werden.

IV. Beschäftigung von jugendlichen Personen.
Art. 70. Kinder, die das vierzehnte Altersjahr noch

wcht zurückgelegt haben oder über dieses Alter hinaus
Mm täglichen Schulbesuch gesetzlich verpflichtet sind,
dürfen zur Arbeit in Fabriken nicht verwendet werden.

Der Aufenthalt solcher Kinder in den Arbeitsräumen
'st nicht gestattet.

Art. 71. Personen, die das achtzehnte Altersjahr
"dch nicht zurückgelegt haben, dürfen zur Nacht- und
zur Sonntagsarbeit nicht verwendet werden.

Personen, die das sechzehnte Altersjahr noch nicht
zurückgelegt haben, dürfen außerdem nicht zu den die

Dauer der normalen Tagesarbeit überschreitenden Arbeiten
(Art. 48 und 64) verwendet werden.

Der Bundesrat bezeichnet diejenigen Fabrikations-
zweige und Verrichtungen, bei denen Personen unter
sechzehn Jahren überhaupt nicht verwendet werden dürfen.

Art. 72. Ist der Beginn oder der Schluß der
Tagesarbeit verschoben oder der zweischichtige Tagesbe-
trieb eingeführt (Art. 47, lit. g. und e), so muß die Nacht-
ruhe für Personen unter achtzehn Jahren wenigstens
elf aufeinanderfolgende Stunden betragen und die Zeit
von zehn Uhr abends bis fünf Uhr morgens in sich

schließen.
Für Personen unter sechzehn Jahren muß die Nacht-

ruhe unter allen Umständen wenigstens elf aufeinander-
folgende Stunden betragen und die Zeit von zehn Uhr
abends bis fünf Uhr morgens in sich schließen.

Art. 73. Der Fabrikinhaber, der Personen unter
achtzehn Jahren anstellt, hat von ihnen einen Alters-
ausweis zu verlangen und ihn in der Fabrik den Auf-
sichtsorganen zur Einsicht bereitzuhalten.

Dieser Ausweis ist vom Zivilstandsbeamten des Ge-
burts- oder Heimatortes, für nicht in der Schweiz ge-
borene Ausländer von der zuständigen Polizeibehörde
unentgeltlich auszustellen.

Art. 74. Die kantonalen öffentlich-rechtlichen Vor-
schriften über Schul- und Religionsunterricht bleiben
vorbehalten.

Art. 75. Für Personen unter sechzehn Jahren, die

nicht Lehrlinge sind, sollen der Schul- und Religions-
unterricht und die Arbeit in der Fabrik zusammen die
Dauer der normalen Tagesarbeit nicht übersteigen.

Dieser Unterricht darf durch die Fabrikarbeit nicht
beeinträchtigt werden.

Art. 76. Der Fabrikinhaber soll den Personen, die
im siebzehnten und achtzehnten Altersjahre stehen und
nicht Lehrlinge sind, für den Besuch beruflichen Unter-
richts, der in die Zeit der Fabrikarbeil fällt, wöchentlich
bis auf fünf Stunden freigeben.

Art. 77. Das Lehrverhältnis ist durch schriftlichen
Vertrag zu regeln.

Es steht unter der Herrschaft des Obligationenrechtes.
Vom gegenwärtigen Gesetze finden jedoch die Bestimmungen
über den Arbeiterschutz Anwendung.

Bis zum Inkrafttreten eines Bundesgesetzes über
das Lehrlingswesen bleiben die kantonalen öffentlich-
rechtlichen Vorschriften, besonders diejenigen über die

Ausbildung, vorbehalten, soweit sie den Vorschriften des

Obligationenrechtes und des gegenwärtigen Gesetzes nicht
widersprechen.

V. Mit Fabriken verbundene Anstalten.
Art. 78. Anstalten, die der Fabrikinhaber für Unter-

kunft und Verpflegung seiner Arbeiter unterhält, sollen
den Forderungen des Gesundheitsschutzes entsprechen.

Dient die Anstalt zur Verpflegung der Arbeiter, so

hat der Fabrikinhaber dafür zu sorgen, daß von ihr
geistige Getränke nur bei Mahlzeiten verabreicht werden.

Art. 79. Die Arbeiter sind an der Verwaltung von
Kassen, die für sie bestimmt sind und von ihnen Beiträge
erhalten, wenigstens nach Maßgabe dieser Beiträge zu
beteiligen.

Der Fabrikinhaber hat den Vertretern der beteiligten
Arbeiter Einsicht in die von ihm über diese Kassen ge-

führten Rechnungen zu gewähren.
Art. 80. Die Kassenstatuten sind der Genehmigung

der Kantonsregierung unterstellt.
Die Kantonsregierungen sind berechtigt, Sicherstellung

des Vermögens der Kassen zu verlangen und darüber

zu wachen, daß im Falle der Auflösung solcher Kassen

ihr Vermögen statutengemäß verwendet werde.
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2ïuf anerfannten Kranfenfaffen ftnben bie Sefiim»
mungen ber Stbfätje 1 uttb 2 btefeS SlrtifelS ïeirte Sin»

roenbung.

VI. t)otl3Uôst>cftititmnnôcn.
Slrt. 81. ©er SunbeSrat erläfjt bte jum Vollzüge

biejeS ©efe^eS erforberlichen Verorbnungen.
SiS junt Qnfrafttreten eines SunbeSgefe^eS über bie

Strbeit in ben ©eroerben foHen hinfichtlich ber geroerb»
litten Setriebe bte ©runbfätje, bie für ben Vollzug non
Slrt. 1 bei SunbeSgefefceS nom 23. SRärj 1877 aufge»
fiellt roorben ftnb, nicht im ©inne etner auSgebehnteren
Slnroenbung beS gegenwärtigen ©efefceS geänbert werben.

Slrt. 82. ©te Seftimmungen btefeS ©efetjeS über
ben ©chuh ber roetbltchen unb ber jugenbttct)en ißer»
fönen fönnen burdj Sefchlufj ber SunbeSoerfammlung
inforoeit auf inbuftrtette Unternehmungen, bte nicht ga=
brifen im ©tnne btefeS ©efetseS ftnb, anroenbbar erflärt
roerben, als btefe Seftimmungen auch in internationalen
Serträgen über Slrbeiterfdjuh enthalten finb, benen bie

©djroetz beigetreten ift ober noch Beitreten roirb.
SllS tnbuftrteHe Unternehmungen btefer Slrt fönnen

nur folche angefehen roerben, in benen mehr als jehn
Arbeiter befäjäftigt ftnb. 8" biefen Unternehmungen
ftnb zu rennen Sergroetfe unb Steinbrüche, foroie folche,
bte fich mit ber Searbeitung unb Verarbeitung oon
©egenftänben befaffen. SluSgefchloffen ftnb ÇanbelS»
gefc|äfte unb lanbroirtfcljaftltche Setriebe, foroie alle
Unternehmungen, in benen nur gamittenmitglteber tätig
ftnb.

©er SunbeSrat entfchetbet barüber, ob ein Setrieb
als inbuftrielle Unternehmung im ©tnne btefeS SlrtifelS
ju betrauten fei, unb erläft bie nötigen SoUjugSoor»
fcf)riften.

Slrt. 83. ©er Vollzug beS ©efetjeS, foroie ber Vor»
fdjriften, bie ber SunbeSrat nach SJtofjgabe beS ©efe^eS
erläßt, liegt ben Kantonen ob.

©ie KantonSreglerungen bezeichnen bie fantonalen
Vollzugsorgane unb erftatten bem SunbeSrate nach ®b»

lauf jebeS jroetten ^ahreS über ben Vollzug einen Se=

rieht.
©te Kantone ftnb berechtigt, mit ©enehmigung beS

SunbeSrateS beftimmte Sefugniffe ber DrtS» unb Se»

jirtSbehörben für ben ganzen Kanton berfelben Sehörbe
ZU übertragen.

©ie ber ©chroeizerifdjen UnfaHoerftcljerungSanftalt in
Sujetn juftehenben Sefugniffe betreffend bte Verhütung
non Kranfhetten unb Unfällen bleiben norbehalten.

Slrt. 84. ©te Oberaufftdjt über ben VoHpg beS

©efetjeS Hegt bem SunbeSrate ob.
SUS Kontrollorgane roerben eibgenöffifd^e Sabril»

infpeftorate eingerichtet.
©er SunbeSrat fann für einzelne tedjntfche 3meige

beS SlufftdjtSbienfieS gadhinfpeftorate jur SRitroirfung
herbeiziehen.

Slrt. 85. ©er SunbeSrat befteHt eine gabriffommiffion,
in ber bte 3Biffenfcf)aft unb unter ftch ju gleichen ©eilen
bte gabriftnhaber unb bie Arbeiter oertreten fein foHen.

@S fommt ihr inSbefonbere bte Segutachtung ber
fragen ju, bie zum ©rlafj oon Verorbnungen ober oon
SunbeSratSbefchlüffen grunbfählicljer Statur führen.

Slrt. 86. ©egen bte Verfügungen ber fantonalen
Unterbehörben fteht ben Seteiligten ber SRefurS an bte
KantonSregterung frei.

©te Verfügungen unb ©ntfdjetbe ber KantonSregterung
fönnen an ben SunbeSrat weitergezogen roerben.

©er SunbeSrat beftimmt burch VoKjugSoerorbnung,
ob unb inroteroett bie Sefchroerbe auffchtebenbe SBirfung
hat.

Qu beiben fJäUen beträgt bte StefurSfrift jroanjig

©age, oom ©mpfang ber angefallenen Verfügung ober

beS angefochtenen ©ntfdjeibeS an geregnet,
©er SunbeSrat entfdjeibet enbgültig.
Slrt. 87. ©en SlmtSperfonen, bte mit bem VoHjuge

unb mit ber Slufftcht über ben Voüjug beS @efet)es

traut finb, ift jeberjeit ber Zutritt ju allen Räumen
ber gabrif roährenb beS SetriebS unb ju ben mit %
oerbunbenen Slnftalten ju geftatten.

©ie finb oerpflichtet, über ihre SBahrnehmungen, (o=

roeit folche nicht ben Vollzug biefeS ©efetzeS betreffen,

Verfdjrotegenheit zu beroahren.

VII. StvafOefttntmunçje«.
Slrt. 88. 3uroiberhanbtungen ber Sabriflnhaber ober

ber oerantroortlidhen ©teKoertreter gegen bie SSeftim»

mungen beS ©efe^eS ober gegen bte zu feinem Vollzüge

oom SunbeSrate erlaffenen Verorbnungen ober gegen

anbere oon ber zuftänbigen SlmtSfteUe erlaffene 93et<

fügungen ober gegen bie Subriforbnung roerben, fofetn

fie nic|t zioilrechtltcher Statur finb, tn leichten Säßen mit

Sufje oon fünf bis fünfzig Sranfen, in fchmeren gälten
mit Sufje oon fünfzig bis fünfhunbert gtanfen, roomit

©efängniS bis zu brei SRonaten oerbunben roerben

fann, beftraft.
©te ©trafen finb tnnert ber gefe^licE)en ©c^ranfen

Zu erhöhen:
a) roenn innert eines QahreS, oon ber legten rechts»

fräftigen Verurteilung an gerechnet, eine neue 8u=

roibethanblung gegen bie gleiche Seftimmung einer

ber im Slbfah 1 genannten ©rlaffe ftattfanb,
b) roenn bie 3umiberhanblung mit etner befonbern

©efahr für ©efunbhelt unb Seben ber Slrbeitet

oerbunben roar,
c) roenn bie gefet)llch zuläffige SlrbeitSbauer roährenb

einer längern 8eü unb mit etner gröfjern 8&hl

oon Arbeitern überfdjritten rourbe.
Slrt. 89. Sûï bte 3uroiberhanblungen ift ftrafrecht«

lieh oerantroortlich ber gabriftnhaber ober bte Herfen,
ber oon ihm unmittelbar ober mittelbar bie Seitung be§

SetrtebS ober beSjenigen ©eilS beS SetrtebeS übertragen

roar, in bem bie 3utoiberhanblung oorfam.
©erarlige ©tettoertretung entlaftet ben gabrifinhaber

oon feiner Verantroortung nur bann, roenn er nicht

felbft bie Seitung auszuüben im Säße roar unb roenn

bie ©tettoertretung folgen ißerfonen übertragen roar, bie

fich Sur ©rfüHung biefer Slufgabe eigneten.
Slrt. 90. ©ie 3utoiberhanblungen oerjähren innett

eines QahreS nach ber Segehung.
©ie rechtSfräftig geworbenen ©trafen oerjähren innert

fünf fahren.
Slrt. 91. ©ie Unterfudjung unb Seurteilung bet

3uroiberhanblungen ift ©acfje ber fantonalen ©etidhtS»

ober VerroaltungSbehörben.
©te Kantone hüben jebodh, roenn bie Süße fünfzig

Sranfen überfteigt ober roenn ©efängniSftrafe auSge»

fprochen roirb, bie SRöglichfeit gerichtlicher Seurteilung

Zu bteten.
Slrt. 92. ©ie tn Slnroenbung oon Slrt. 88 gefällten

©nbentfdjetbe ber fantonalen ©eridjts» ober Verwaltung^'
behörben finb fofort bem etbgenöffifchen Subriftnfpeltot
unentgeltlich einzufenben.

©em SunbeSrat fleht bas SRedjt zu, gegen biefe @nt=

fdfjelbe nadh SRa^gabe oon Slrt. 161 unb folgenben beS

SunbeSgefetjeS übet bie Drganifation ber SunbeSrecl)^
pflege, oom 22. SJtärz 1893, bie KaffationSbefchtr^
Zu erheben.

VIII. Sc^tuftfccftimmungcii.
Slrt. 93. Verlangt eS baS Qntereffe ber Sanbeä'

oerteibigung, fo trifft ber SunbeSrat bie erforbetlidp
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Auf anerkannten Krankenkassen finden die Bestim-
mungen der Absätze 1 und 2 dieses Artikels keine An-
Wendung.

VI. vollzugsbestimmnngen.
Art. 81. Der Bundesrat erläßt die zum Vollzuge

dieses Gesetzes erforderlichen Verordnungen.
Bis zum Inkrafttreten eines Bundesgesetzes über die

Arbeit in den Gewerben sollen hinsichtlich der gewerb-
lichen Betriebe die Grundsätze, die für den Vollzug von
Art. 1 des Bundesgesetzes vom 23. März 1877 aufge-
stellt worden find, nicht im Sinne einer ausgedehnteren
Anwendung des gegenwärtigen Gesetzes geändert werden.

Art. 82. Die Bestimmungen dieses Gesetzes über
den Schutz der weiblichen und der jugendlichen Per-
sonen können durch Beschluß der Bundesversammlung
insoweit auf industrielle Unternehmungen, die nicht Fa-
briken im Sinne dieses Gesetzes sind, anwendbar erklärt
werden, als diese Bestimmungen auch in internationalen
Verträgen über Arbeiterschutz enthalten sind, denen die

Schweiz beigetreten ist oder noch beitreten wird.
Als industrielle Unternehmungen dieser Art können

nur solche angesehen werden, in denen mehr als zehn
Arbeiter beschäftigt sind. Zu diesen Unternehmungen
sind zu rechnen Bergwerke und Steinbrüche, sowie solche,
die sich mit der Bearbeitung und Verarbeitung von
Gegenständen befassen. Ausgeschlossen sind Handels-
geschäfte und landwirtschaftliche Betriebe, sowie alle
Unternehmungen, in denen nur Familienmitglieder tätig
sind.

Der Bundesrat entscheidet darüber, ob ein Betrieb
als industrielle Unternehmung im Sinne dieses Artikels
zu betrachten sei, und erläßt die nötigen Vollzugsvor-
schriften.

Art. 83. Der Vollzug des Gesetzes, sowie der Vor-
schriften, die der Bundesrat nach Maßgabe des Gesetzes

erläßt, liegt den Kantonen ob.
Die Kantonsregierungen bezeichnen die kantonalen

Vollzugsorgane und erstatten dem Bundesrate nach Ab-
lauf jedes zweiten Jahres über den Vollzug einen Be-
richt.

Die Kantone sind berechtigt, mit Genehmigung des
Bundesrates bestimmte Befugnisse her Orts- und Be-
zirksbehörden für den ganzen Kanton derselben Behörde
zu übertragen.

Die der Schweizerischen Unsallversicherungsanstalt in
Luzern zustehenden Befugnisse betreffend die Verhütung
von Krankheiten und Unfällen bleiben vorbehalten.

Art. 84. Die Oberaufsicht über den Vollzug des
Gesetzes liegt dem Bundesrate ob.

Als Kontrollorgane werden eidgenössische Fabrik-
tnspektorate eingerichtet.

Der Bundesrat kann für einzelne technische Zweige
des Aufstchtsdienstes Fachinspektorate zur Mitwirkung
herbeiziehen.

Art. 85. Der Bundesrat bestellt eine Fabrikkommission,
in der die Wissenschaft und unter sich zu gleichen Teilen
die Fabriktnhaber und die Arbeiter vertreten sein sollen.

Es kommt ihr insbesondere die Begutachtung der
Fragen zu, die zum Erlaß von Verordnungen oder von
Bundesratsbeschlüssen grundsätzlicher Natur führen.

Art. 86. Gegen die Verfügungen der kantonalen
Unterbehörden steht den Beteiligten der Rekurs an die
Kantonsregierung frei.

Die Verfügungen und Entscheide der Kantonsregierung
können an den Bundesrat weitergezogen werden.

Der Bundesrat bestimmt durch Vollzugsverordnung,
ob und inwieweit die Beschwerde aufschiebende Wirkung
hat.

In beiden Fällen beträgt die Rekursfrist zwanzig

Tage, vom Empfang der angefochtenen Verfügung oder

des angefochtenen Entscheides an gerechnet.
Der Bundesrat entscheidet endgültig.
Art. 87. Den Amtspersonen, die mit dem Vollzüge

und mit der Aufsicht über den Vollzug des Gesetzes be-

traut sind, ist jederzeit der Zutritt zu allen Räumen
der Fabrik während des Betriebs und zu den mit ihr

verbundenen Anstalten zu gestatten.
Sie sind verpflichtet, über ihre Wahrnehmungen, so-

weit solche nicht den Vollzug dieses Gesetzes betreffen,

Verschwiegenheit zu bewahren.

VII. Strafbestimmungen.
Art. 88. Zuwiderhandlungen der Fabrikinhaber oder

der verantwortlichen Stellvertreter gegen die Bestim-

mungen des Gesetzes oder gegen die zu seinem Vollzuge

vom Bundesrate erlassenen Verordnungen oder gegen

andere von der zuständigen Amtsstelle erlassene Ver-

fügungen oder gegen die Fabrikordnung werden, sofern

sie nicht zivilrechtlicher Natur sind, in leichten Fällen mit

Buße von fünf bis fünfzig Franken, in schweren Fällen
mit Buße von fünfzig bis fünfhundert Franken, womit

Gefängnis bis zu drei Monaten verbunden werden

kann, bestraft.
Die Strafen sind innert der gesetzlichen Schranken

zu erhöhen:
a) wenn innert eines Jahres, von der letzten rechts-

kräftigen Verurteilung an gerechnet, eine neue Zu-

widerHandlung gegen die gleiche Bestimmung einer

der im Absatz 1 genannten Erlasse stattfand,
d) wenn die Zuwiderhandlung mit einer besondern

Gefahr für Gesundheit und Leben der Arbeiter

verbunden war,
e) wenn die gesetzlich zulässige Arbeitsdauer während

einer längern Zeit und mit einer größern Zahl

von Arbeitern überschritten wurde.
Art. 89. Für die Zuwiderhandlungen ist strafrecht-

lich verantwortlich der Fabriktnhaber oder die Person,

der von ihm unmittelbar oder mittelbar die Leitung des

Betriebs oder desjenigen Teils des Betriebes übertragen

war, in dem die Zuwiderhandlung vorkam.
Derartige Stellvertretung entlastet den Fabrikinhaber

von seiner Verantwortung nur dann, wenn er nicht

selbst die Leitung auszuüben im Falle war und wenn

die Stellvertretung solchen Personen übertragen war, die

sich zur Erfüllung dieser Aufgabe eigneten.
Art. 90. Die Zuwiderhandlungen verjähren innert

eines Jahres nach der Begehung.
Die rechtskräftig gewordenen Strafen verjähren innert

fünf Jahren.
Art. 91. Die Untersuchung und Beurteilung der

Zuwiderhandlungen ist Sache der kantonalen Gerichts-

oder Verwaltungsbehörden.
Die Kantone haben jedoch, wenn die Buße fünfzig

Franken übersteigt oder wenn Gefängnisstrafe ausge-

sprachen wird, die Möglichkeit gerichtlicher Beurteilung

zu bieten.
Art. 92. Die in Anwendung von Art. 88 gefällten

Endentscheide der kantonalen Gerichts- oder Verwaltung^
behörden sind sofort dem eidgenössischen Fabriktnspektor

unentgeltlich einzusenden.
Dem Bundesrat steht das Recht zu, gegen diese Ent-

scheide nach Maßgabe von Art. 161 und folgenden des

Bundesgesetzes über die Organisation der Bundesrechts-

pflege, vom 22. März 1893, die Kassationsbeschwerde

zu erheben.

VIII. Schlutzbestimmungen.
Art. 93. Verlangt es das Interesse der Landes-

Verteidigung, so trifft der Bundesrat die erforderliche»
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Verfügungen über bte SIrbeit in ben bte entfprechenben
Aufträge augführenben Gabrilen, ohne an bte Sorfdjriften
biefeg ©efeheg gebunben ju fein.

2lrt. 94. ®er Sunbegrat îann in befiimmten 3n»
buftrien einzelnen Gabrilen, benen bauernbe Nachtarbeit
bcroiHigt ift, roährenb einer non ihm ju beflimmenben
ÜbergangSjeit unb auânatjtnSroeife bte Serroenbung non
Knaben über fet^ge^n Qahren pr Nachtarbeit geftatten,
menu bieg für bte ©rlernung beg Serufeg alg unerläfj»
lief) erfdfetnt.

@r fteHt in biefem fyaüe bte erforbetlicïjen befonberen
©ü)uhbeftimmungen auf.

9lrt. 95. ®te SSunbeggefetje betreffenb bie Irbeit in
ben gabrifen, nom 23. Nlärz 1877, unb betreffenb bie

@amftag§arbeit in ben gabriîen, nom 1. 2Ipril 1905,
finb aufgehoben, ebenfo bte Seftimmungen fantonaler
iefehe unb Serorbnungen, bie bem gegenœartigen ©e»

(ehe tmberfprecSjen.
®a§ Sunbeggefet; über bie Kraulen» unb UnfaKoer»

fic^erung, com 13. 3uni 1911, wirb in 2lrt. 60, 2lb=

fa| 1, -Siffex 2, abgeänbert rote folgt:
„2. ber bern Sunbeggefetse betreffenb bie Slrbeit in

ben Gabrilen nom 18. 3uni 1914 unterteilten
Setriebe."

®le Seftimmungen beg gegenroärtigen ©efeheg finben
mit bern 3ettpunït ihreg Qnîrafttreteng 3lnroenbung auf
alle inbuftriellen 3lnftalten, bie in biefem geitpunîte bem
Sunbeggefehe nom 23. Nlärz 1877 unterteilt finb.

3lrt. 96. ®er Sunbegrat roirb beauftragt, ben Se»

ginn ber ÜBirlfamlett für bie einzelnen Seftimmungen
biefeg ©efetjeg feftzuftetien.

3Ilfo befchloffen nom Nationalrate,
Sern, ben 17. 3uni 1914.

®er fßräfibent : ®r. 2t. t>. ^Imtta.
®er iprotofoUfübrer :

ültfo befchloffen oom ©tänberate,
Sern, ben 18. Quni 1914.

®er ^ßräfibent: ®r. (Eugène îlicfyctrè.
®er ißrotolollführer : THnub.

®er fchroeigerifdje Sunbegrat befdjliefjt:
Sag oorftehenbe Sunbeggefetj it gem äff 2trt. 89,

3H)fah 2, ber Sunbegoerfaffung unb Slrt. 3 beg Sunb eg=

gefe^eg oom 17. 3uni 1874 betreffenb Solfgabftimmung
über Sunbeêgefehe unb Sunbegbefchtüffe ju oeröffent»
liefen.

Sern, ben 19. Qmti 1914.

3m Namen beg fchroeig. Sunbegrateg

®er Sunbegpräfibent:
Ifeffmantt.

®er Kanzler ber @ibgenoffenfd)aft:
5ct>at*,ntrtnn.

5iote: ®atum ber Seröffentltchung: 24. 3uni 1914.
älbtauf ber Neferenbumgfrift : 22. September 1914.

Allgemeines Bauwesen.
Söttlidjeö attâ Rurich. Nom „Neumüt)le=©chlo^"

®ttb berichtet : ®iefer ftattliche Neubau unterhalb beg
«afpar Sfdjer^aufeg oerbient mit Necht ben beigelegten
•»tarnen; teht er both fat auf bemfelben ißla^e, roo oor
«tient Sejennium bie alte Neumühle ein Naub ber
Stammen rourbe. SSßte ein Schlot pröfentiert er fich

Sefdhauer, befonber§ oom ffut^eg ber ipia^prome»
aug, unb roirb fo ben gorberungen beg mobetnen

aotebaueg bei zentral gelegenen fünften grot roirïenbe

©inheitti^ïeit in bag Stratenbilb p bringen, oollauf
geregt. ®at bte 120 m lange gront beg ©ebäubeg
nicht langroetlig roirît, oerbanît fie oor allem ber ftarîen
Setonung ber horizontalen State, fo bat fünf ©ebäube
ein harmonifdheg ©anjeg bilben, bag bem Kafpar ©fdjjer»
£>aug in fetner monumentalen gorm bag ©leichgeroi^t
hält. ®er äuterft güntig gelegene tßtat} mit ben un»
oerbaubaren ißarfanlagen ber Slatjpromenabe gegenüber
legten zum oomherein ben ©ebanfen nahe, elegante
Ntielshäufer p erfteflen, beren Sau ben 9lrdjiteîten
$ reib er & $efner übertragen rourbe, roobei le^term
bie Söfung ber tünftlerifchen Seite ber Slufgabe zufiel,
bie er benn auch mit einfachen SNittetn mufterhaft ge»

löft hat. Son feiten ber Stabt rourbe in Anbetracht
ber Umgebung beg ^rojeîteg groter SBert auf bte äutere
©eftaltung btefer Sauten gelegt, unb beghatb bag ^Srojeït
nod) einer Spejialîommiffion für föetmatfehuh zur Segut»
adjtung unterbreitet, roorauf erft bie Sauerlaubntg er»

teilt rourbe.
®te ®efamb@runbritform ergab eine roillfommene

fpmmetrifdhe Söfung. ®a bag oerfügbare Sauîapital
niebrig bemeffen roar, ïam in ber Çauptfache nur ein
Sutfbau in Setracht, beffen 2Bir!ang in ber Silhouette
beg ©anzen Hegen mutte. ®tefe tßunlte gaben ben Slug»

fchlag für bte SBahl beg Sarodftilg. Sin ben Sängg»
fronten rourben bie brei mittleren ©ebäube oon beiben
Saulinien fe um 3 Va m zurücfgefteHt, bag ben SRittel»

punît bilbenbe roieber um etnen halben Nieter oorge»
fchoben, roährenb beibe fjhügelbauten bie ganze SIocÉttefe
oon 23 m in SInfpruch nehmen. ®ag ganze 6V2 m
hohe ißarterregefchofi, bag für Sagerräume beftimmt ift,
rourbe ebenfalls auf beibe Saulinien gefteUt, rooburdh
fich für ben erften StocE eine ®erraffe bilbete. Auch
bag oterte etroag juxücfgefehte ©efcho^ ift fdharf burd)
ein ïrâftigeg Steingefimg, bag zugleich rlnggum Salïone
bilbet, oon ben untern bret @efc|otfen getrennt unb bilbet
banî fetnen Säulen unb ben ftarf heroortretenben ffenfter»
Steinrahmen mit ßonfolen einen prächtigen Abfchluff.
®ie fech§ burch brei ©efd^offe reichenben Silafter mit
SocEel, Safen, jjonifchen Kapitälen unb Slrchitraoen unb
fräftig auglabenbem ©efimg, forote bie heraugtretenbe
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Verfügungen über die Arbeit in den die entsprechenden

Austräge ausführenden Fabriken, ohne an die Vorschriften
dieses Gesetzes gebunden zu sein.

Art. 94. Der Bundesrat kann in bestimmten In-
dustrien einzelnen Fabriken, denen dauernde Nachtarbeit
bewilligt ist, während einer von ihm zu bestimmenden
Übergangszeit und ausnahmsweise die Verwendung von
Knaben über sechzehn Jahren zur Nachtarbeit gestatten,
wenn dies für die Erlernung des Berufes als unerläß-
lich erscheint.

Er stellt in diesem Falle die erforderlichen besonderen
Schutzbestimmungen auf.

Art. 95. Die Bundesgesetze betreffend die Arbeit in
den Fabriken, vom 28. März 1877, und betreffend die

Samstagsarbeit in den Fabriken, vom 1. April 1905,
sind aufgehoben, ebenso die Bestimmungen kantonaler
Gesetze und Verordnungen, die dem gegenwärtigen Ge-
setze widersprechen.

Das Bundesgesetz über die Kranken- und Unfallver-
sicherung, vom 13. Juni 1911, wird in Art. 60, Ab-
sah 1, Ziffer 2, abgeändert wie folgt:

„2. der dem Bundesgesetze betreffend die Arbeit in
den Fabriken vom 18. Juni 1914 unterstellten
Betriebe."

Die Bestimmungen des gegenwärtigen Gesetzes finden
mit dem Zeitpunkt ihres Inkrafttretens Anwendung auf
alle industriellen Anstalten, die in diesem Zeitpunkte dem
Bundesgesetze vom 23. März 1877 unterstellt sind.

Art. 96. Der Bundesrat wird beauftragt, den Be-
ginn der Wirksamkeit für die einzelnen Bestimmungen
dieses Gesetzes festzustellen.

Also beschlossen vom Nationalrate,
Bern, den 17. Juni 1914.

Der Präsident: Dr. A. v. Manta.
Der Protokollführer: Schatzmann.

Also beschlossen vom Ständerate,
Bern, den 18. Juni 1914.

Der Präsident: Dr. Cugöne Richard.
Der Protokollführer: David.

Der schweizerische Bundesrat beschließt:
Das vorstehende Bundesgesetz ist gemäß Art. 89,

Absatz 2, der Bundesverfassung und Art. 3 des Bundes-
gesetzes vom 17. Juni 1874 betreffend Volksabstimmung
über Bundesgesetze und Bundesbeschlüsse zu veröffent-
lichen.

Bern, den 19. Juni 1914.

Im Namen des schweiz. Bundesrates

Der Bundespräsident:
Hoffmann.

Der Kanzler der Eidgenossenschaft:
Schatzmann.

Note: Datum der Veröffentlichung: 24. Juni 1914.
Ablauf der Referendumsfrift: 22. September 1914.

Mgemeiim La«We;e«.
Bauliches aus Zürich. Vom „Neumühle-Schloß"

^rd berichtet: Dieser stattliche Neubau unterhalb des
Kaspar Escher-Hauses verdient mit Recht den beigelegten
àinen; steht er doch fast auf demselben Platze, wo vor
nnem Dezennium die alte Neumühle ein Raub der
Aanmen wurde. Wie ein Schloß präsentiert er sich
dem Beschauer, besonders vom Fußweg der Platzprome-

°us, und wird so den Forderungen des modernen
Städtebaues bei zentral gelegenen Punkten groß wirkende

Einheitlichkeit in das Straßenbild zu bringen, vollauf
gerecht. Daß die 120 m lange Front des Gebäudes
nicht langweilig wirkt, verdankt sie vor allem der starken
Betonung der horizontalen Linie, so daß die fünf Gebäude
ein harmonisches Ganzes bilden, das dem Kaspar Escher-
Haus in seiner monumentalen Form das Gleichgewicht
hält. Der äußerst günstig gelegene Platz mit den un-
verbaubaren Parkanlagen der Platzpromenade gegenüber
legten zum vornherein den Gedanken nahe, elegante
Mietshäuser zu erstellen, deren Bau den Architekten
Treiber à Hefner übertragen wurde, wobei letzterm
die Lösung der künstlerischen Seite der Aufgabe zufiel,
die er denn auch mit einfachen Mitteln musterhaft ge-
löst hat. Von feiten der Stadt wurde in Anbetracht
der Umgebung des Projektes großer Wert auf die äußere
Gestaltung dieser Bauten gelegt, und deshalb das Projekt
noch einer Spezialkommission für Heimatschutz zur Begut-
achtung unterbreitet, worauf erst die Bauerlaubnis er-
teilt wurde.

Die Gesamt-Grundrißform ergab eine willkommene
symmetrische Lösung. Da das verfügbare Baukapital
niedrig bemessen war, kam in der Hauptsache nur ein
Putzbau in Betracht, dessen Wirkung in der Silhouette
des Ganzen liegen mußte. Diese Punkte gaben den Aus-
schlag für die Wahl des Barockstils. An den Längs-
fronten wurden die drei mittleren Gebäude von beiden
Baulinien je um 3'/- in zurückgestellt, das den Mittel-
punkt bildende wieder um einen halben Meter vorge-
schoben, während beide Flügelbauten die ganze Blockttefe
von 23 m in Anspruch nehmen. Das ganze 6hs in
hohe Parterregeschoß, das für Lagerräume bestimmt ist,
wurde ebenfalls auf beide Baulinien gestellt, wodurch
sich für den ersten Stock eine Terrasse bildete. Auch
das vierte etwas zurückgesetzte Geschoß ist scharf durch
ein kräftiges Steingesims, das zugleich ringsum Balköne
bildet, von den untern drei Geschossen getrennt und bildet
dank seinen Säulen und den stark hervortretenden Fenster-
Steinrahmen mit Konsolen einen prächtigen Abschluß.
Die sechs durch drei Geschosse reichenden Pilaster mit
Sockel, Vasen, jonischen Kapitälen und Architraven und
kräftig ausladendem Gesims, sowie die heraustretende
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